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Erziehungsdepartement

Der Schweizerische Filmverleiher-Verband,

als Berufsorganisation der
kommerziellen und nicht kommerziellen
Filmverleihinstitute und -Organisationen
in der Schweiz, beschwert sich, dass
Schulen oder Lehrer ab Fernsehsendungen

oder Videokassetten Filmaufzeichnungen

machen und diese Aufzeichnungen

zum Schulgebrauch verwenden.

Es wird geltend gemacht, dass diese
Praxis eindeutig widerrechtlich ist und

gegen Art. 12ff URG verstösst, indem

Art. 22 URG eine Schutzausnahme nur
für den strikten Privatgebrauch
einräumt.

Der Schweizerische Filmverleiher-Ver
band ersucht die Lehrerschaft dringend,
die Urheberrechte zu respektieren und
einzuhalten.

Das Erziehungsdepartement unterstützt
die Bestrebungen des Filmverleiher-Verbandes

und fordert Schulen und Lehrer
auf, Verletzungen von Urheberrechten
zu vermeiden.

Wir kaufen laufend Altpapier, Alteisen usw.
aus Sammelaktionen. Allenspach & Hidber, Alteisen und Metalle, Kasernenstrasse

153, Chur, Telefon 081 222329. - Abends: 085 9 28 08 / 238 55.
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